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EinleitungE

Vorwort
 Liebe Fahrschülerin, lieber Fahrschüler,

Sie befi nden sich in der Ausbildung zu einer Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge der Klas  sen C/CE bzw. C1/C1E. 
Dieses Lehrbuch, dessen Inhalt sich an dem gesetzlich vorge schrie benen Rah men orientiert, soll Sie beim 
Wissenserwerb in der theo re tischen Aus bildung unterstützend begleiten. 

Durch den übersichtlichen Aufbau sind die einzelnen Lektionen und inhaltlichen Schwer punkte einfach und 
schnell zu fi nden. Besonders hilfreich sind die optisch hervorgehobenen Infofelder. Die Rubriken „Bitte mer-
ken“ oder „Tipp“ z. B. bringen wichtige Sachverhalte auf den Punkt oder vermitteln nützliche Tipps für den 
späteren Alltag als Lkw-Fahrer. Am Ende jeder Lektion können Sie durch einen „Check-up“ das zuvor erlernte 
Wissen selbst testen.

Der umfangreiche Inhalt dieses Buches kann Ihnen auch in der praktischen Ausbildung zum Berufs-
kraftfahrer, beim Erwerb der beschleunigten Grundquali fi  ka tion oder bei Ihrer späteren Tätigkeit als Fahrer/
Fahrerin eines Lkw von Nutzen sein. Bitte bedenken Sie aber, dass unser Lehr buch eine gewissenhafte und 
gründliche Ein weisung in „Ihren“ Lkw nicht ersetzen kann. Wenn Sie einen Lkw übernehmen, sollten Sie alle 
Assistenzsysteme, Schalter und Bedienungs ein richtungen kennen, um diese sinnvoll und eff ektiv einsetzen 
zu können. Die Betriebsanleitung ist für Sie daher eine Pfl ichtlektüre. Eine vom Hersteller zur Verfügung 
gestellte App (z. B. MAN DriverApp) hilft Ihnen im täglichen Umgang mit „Ihrem“ Lkw.

Für Ihre Ausbildung und Prüfung wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

Die Autoren

Hinweis: 
In diesem Lehrbuch steht das Verständnis der zu vermittelnden Inhalte im Vordergrund. Deshalb und aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wurde im Folgenden zumeist auf die jeweils gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Selbstverständlich sind sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen geschlechts übergreifend 
aufzufassen.

Die EG-Fahrzeugklassen  E-1

 Die europäische Kommission hat eine Einteilung der diversen Fahrzeugtypen vorgenommen. Anhand dieser 
Kategorisierung werden verschiedene Vor schriften zur technischen Ausrüstung oder der Norm der Abgasrei-
nigung bestimmt. Aber auch führerscheinrechtlich sind diese EG-Typklassen wichtig.

�   Der Fahrzeugführer fi ndet die jeweilige Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I in Spalte J.

Da die komplette Typisierung zahlreiche Unter klassen und Sonderfahrzeuge umfasst, sind hier nur die drei 
Unterklassen der Nutzfahrzeugklasse „N“ wiedergegeben. Auf den beiden nachfolgenden Seiten fi nden Sie  
einige Beispiele, die die große Bandbreite der Nutz fahrzeuge illustrieren. 

 EG-Typklasse N
Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern (Lkw, Transporter) oder mit besonderer 
Zweckbestimmung, auch wenn sie nicht für die Güterbeförderung ausgelegt und gebaut sind.

 Klasse N1

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 
3,5 Tonnen.

(Abb. E-1/1)

 Klasse N2

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 3,5 Tonnen bis zu 12 Tonnen.

(Abb. E-1/2)

 Klasse N3

Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 12 Tonnen.

(Abb. E-1/3)
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Zusammenstellen von Zügen11

 Lang-Lkw (Megaliner/Gigaliner)
Deutschland hat sich einem europaweiten Lang zeitversuch zur Einführung von Lang-Lkw angeschlossen. 
Lang-Lkw gibt es in 5 Varianten, die in Deutschland ausschließlich auf dem sogenannten Positivnetz, einem 
festgelegten Streckennetz aus Autobahnen, Bundesstraßen und nachgeordneten Straßen, verkehren dür-
fen.  Von den Transportunternehmen in Deutschland werden meist die Typen 1 und 3 eingesetzt.

�   Fahrer von Lang-Lkw müssen mindestens 5 Jahre im Besitz der Fahrerlaubnis Klasse CE sein, dürfen keine 
Punkte im Fahreignungsregister haben und müssen besonders geschult werden. 

�   Für Lang-Lkw besteht die Pfl icht mit unterschiedlichsten Assistenzsystemen ausgerüstet zu sein.

�   Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von 80 km/h ist einzuhalten und es gilt ein generelles Über-
holverbot.

Derzeit sind in Deutschland zugelassen (Fahrzeugtyp/zugelassene Gesamtlänge):

1:   Sattelkraftfahrzeug (Sattelzug)
(Abb.: 11.1/5)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,88 m

2:    Sattelkraftfahrzeug mit Zentral-
achsanhänger (Abb.: 11.1/6)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,25 m

3:     Lkw mit Untersetzachse (Dolly) 
und Sattelanhänger (Abb.: 11.1/7)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,25 m

4:      Sattelkraftfahrzeug mit 2 Sattel-
anhängern (Abb.: 11.1/8)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,25 m

5:      Lkw mit Anhänger
(Abb.: 11.1/9)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,00 m

 11.1        Einführung

 Lastkraftwagen ziehen als Lastkraftwagenzüge auch An hänger. Bei der Zusammenstellung von Zügen sind 
umfangreiche gesetzliche Bestimmungen zu beachten. Dazu kommen noch diverse technische Be-
sonderheiten. Man unterscheidet:

�   Lastzüge mit eigener Lenkung 
(Drehschemelanhänger)
(Abb.: 11.1/1)

�   Lastzüge mit kurzgekuppeltem 
Starrdeichselanhänger
(Abb.: 11.1/2)

�   Zugmaschinen mit bis zu zwei 
Anhängern, die ausschließlich dem 
Ziehen von Lasten dienen. Nur 
Zugmaschinen dürfen 2 Anhänger 
ziehen! (Abb.: 11.1/3)

�     Sattelkraftfahrzeuge bestehend 
aus einer Sattelzugmaschine mit 
Sattel anhänger. Sattelzugmaschi-
nen ziehen den Anhänger, tragen 
aber auch einen Teil der Last. 
(Abb.: 11.1/4)



221

Lektion 11

 Lang-Lkw (Megaliner/Gigaliner)
Deutschland hat sich einem europaweiten Lang zeitversuch zur Einführung von Lang-Lkw angeschlossen. 
Lang-Lkw gibt es in 5 Varianten, die in Deutschland ausschließlich auf dem sogenannten Positivnetz, einem 
festgelegten Streckennetz aus Autobahnen, Bundesstraßen und nachgeordneten Straßen, verkehren dür-
fen.  Von den Transportunternehmen in Deutschland werden meist die Typen 1 und 3 eingesetzt.

�   Fahrer von Lang-Lkw müssen mindestens 5 Jahre im Besitz der Fahrerlaubnis Klasse CE sein, dürfen keine 
Punkte im Fahreignungsregister haben und müssen besonders geschult werden. 

�   Für Lang-Lkw besteht die Pfl icht mit unterschiedlichsten Assistenzsystemen ausgerüstet zu sein.

�   Die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen von 80 km/h ist einzuhalten und es gilt ein generelles Über-
holverbot.

Derzeit sind in Deutschland zugelassen (Fahrzeugtyp/zugelassene Gesamtlänge):

1:   Sattelkraftfahrzeug (Sattelzug)
(Abb.: 11.1/5)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,88 m

2:    Sattelkraftfahrzeug mit Zentral-
achsanhänger (Abb.: 11.1/6)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,25 m

3:     Lkw mit Untersetzachse (Dolly) 
und Sattelanhänger (Abb.: 11.1/7)
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4:      Sattelkraftfahrzeug mit 2 Sattel-
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,25 m

5:      Lkw mit Anhänger
(Abb.: 11.1/9)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,00 m

 11.1        Einführung

 Lastkraftwagen ziehen als Lastkraftwagenzüge auch An hänger. Bei der Zusammenstellung von Zügen sind 
umfangreiche gesetzliche Bestimmungen zu beachten. Dazu kommen noch diverse technische Be-
sonderheiten. Man unterscheidet:

�   Lastzüge mit eigener Lenkung 
(Drehschemelanhänger)
(Abb.: 11.1/1)

�   Lastzüge mit kurzgekuppeltem 
Starrdeichselanhänger
(Abb.: 11.1/2)

�   Zugmaschinen mit bis zu zwei 
Anhängern, die ausschließlich dem 
Ziehen von Lasten dienen. Nur 
Zugmaschinen dürfen 2 Anhänger 
ziehen! (Abb.: 11.1/3)

�     Sattelkraftfahrzeuge bestehend 
aus einer Sattelzugmaschine mit 
Sattel anhänger. Sattelzugmaschi-
nen ziehen den Anhänger, tragen 
aber auch einen Teil der Last. 
(Abb.: 11.1/4)
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Zusammenstellen von Zügen11

Verschleißmaße
 Die Verschleißmaße können mit Hilfe einer Prüf-
lehre kon trolliert werden.

In der Abbildung 11.2.1/5 wird bei der oberen 
Messung das Verschleißmaß des Kupplungsbol-
zens unterschritten.

 Folgende Verschleißmaße dürfen nicht unter- bzw. überschritten sein:
 Kupplungsbolzen (nicht unterschritten) Zugöse (nicht überschritten)

�   Neumaß:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,0  oder  48,0 mm  . . . . . . . . . . . . . . 40,0  oder  50,0 mm
�   Verschleißmaß mind.: . . . . . . . . .  36,6  oder  46,5 mm  . . . . . . . . . . . . . . 41,5  oder  51,5 mm
�   Toleranz max.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mm
�   Größtmögliches Spiel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 mm
Bei Starrdeichsel an hän gern wird meist ein Kupp lungsbolzen mit  48 mm  und 
 eine Zugöse mit  50 mm  verwendet.

Höhen- und Längsspiel
�   Das Höhenspiel des Bolzens darf bei ge-

schlosse ner Kupp  lung 4 mm nicht überschrei-
ten. Zur Kontrolle wird der Bolzen dann von 
unten mit einem Schrau ben dreher hochge-
drückt.

�   Ein Längsspiel der Zugstange ist nicht zulässig, 
es können sonst Risse in der Traverse entste-
hen und die Kupp lung kann abreißen.

�   Das Höhenspiel der Kupplung darf max. 1 mm 
betragen.

 Vollautomatische Maulkupplungen
können durch Fernbedienung pneumatisch oder mechanisch geöff net werden. Ihre Stellung wird dem 
Fahrer mit Kontrollleuchten angezeigt. Pneumatisch oder mechanisch betätigte Fern be dienungen werden 
überwiegend bei kurzgekuppelten Zügen verwendet.

Abb. 11.2.1/7:  Vollautomatische Kupplung

Bitte merken!
�    Anhänger unbedingt vor Arbeiten an der 

An hän ge kupplung mit mechanischer Fest stell-
bremse und Unterlegkeil(en) sichern

�    Bei geöff neter Kupplung muss das Kupp lungs maul 
arretiert sein.

�    Bei Anhängern mit Kugelkopfkupplung muss die 
Kupplungsklaue richtig schließen und das Stützrad 
angehoben und gesichert werden.

Abb. 11.2.1/5:  Verschleißmessung mit Prüfl ehre

Abb. 11.2.1/6:  Höhen- und Längsspiel

 11.2          Einrichtungen zur Verbindung und Wartung der Anhängekupplung
 11.2.1   Anhängekupplungen

 Man unterscheidet     a) nicht selbsttätig wirkende
b) selbstständig wirkende Anhängekupplungen und
c) Rangierkupplungen.

Abb. 11.2.1/1:   
a)  Kupplung für Zentral achs anhän ger 

bis zu 3,5 t zGM

Abb. 11.2.1/2: 
 b)  Hakenkupplung - nur für Spezial-

fahrzeuge (erlaubt horizontal und 
vertikal hohe Schwenkwinkel)

Abb. 11.2.1/3:
 c)  Rangierkupplung - für normalen 

Anhängerbetrieb nicht zulässig

 Im Nutzfahrzeugsektor ver-
wendet man überwiegend 
automatisch wirkende Bolzen-
kupp lun gen mit 

�   38 mm oder 

�   48 mm 

Bolzendurchmesser.

 Funktionsweise und 
Handhabung
�   Anhänger zuerst unbedingt mit mechanischer Feststellbremse und Unterlegkeil(en) sichern. 

�   Mit dem Handhebel wird dann die Kupplung geöff net. Im geöff neten Zustand ist das Kupplungsmaul 
arretiert, um eine bessere Führung der Deichsel beim Ankuppeln zu gewährleisten. Der Kontrollstift steht 
dann deutlich vor. Beim Ankuppeln löst die Zugöse die vorgespannten Federn. Die Federn drücken den 
Bolzen durch die Zugöse in die untere Führung. 

�   Ist die Kupplung ordnungsgemäß verschlossen, darf der Kontrollstift nicht mehr vorstehen.

�   Das Kupplungsmaul ist im angekuppelten Zustand schwenkbar. Beschädigungen an der Kupplung oder an 
der Deichsel werden hierdurch bei engem Lenkeinschlag vermieden.

Bitte merken!
�     Anhänger unbedingt vor Arbeiten an der An hän ge kupplung mit mechanischer Fest stell bremse und 

Unterlegkeil(en) sichern

�     Bei geöff neter Kupplung muss das Kupp lungs maul arretiert sein.

�     Bei Anhängern mit Kugelkopfkupplung muss die Kupplungsklaue richtig schließen und das Stützrad angehoben 
und gesichert werden.

Abb. 11.2.1/4:  Automatisch wirkende Bolzenkupplung
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Lektion 11

Verschleißmaße
 Die Verschleißmaße können mit Hilfe einer Prüf-
lehre kon trolliert werden.

In der Abbildung 11.2.1/5 wird bei der oberen 
Messung das Verschleißmaß des Kupplungsbol-
zens unterschritten.

 Folgende Verschleißmaße dürfen nicht unter- bzw. überschritten sein:
 Kupplungsbolzen (nicht unterschritten) Zugöse (nicht überschritten)

�   Neumaß:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,0  oder  48,0 mm  . . . . . . . . . . . . . . 40,0  oder  50,0 mm
�   Verschleißmaß mind.: . . . . . . . . .  36,6  oder  46,5 mm  . . . . . . . . . . . . . . 41,5  oder  51,5 mm
�   Toleranz max.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mm
�   Größtmögliches Spiel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 mm
Bei Starrdeichsel an hän gern wird meist ein Kupp lungsbolzen mit  48 mm  und 
 eine Zugöse mit  50 mm  verwendet.

Höhen- und Längsspiel
�   Das Höhenspiel des Bolzens darf bei ge-

schlosse ner Kupp  lung 4 mm nicht überschrei-
ten. Zur Kontrolle wird der Bolzen dann von 
unten mit einem Schrau ben dreher hochge-
drückt.

�   Ein Längsspiel der Zugstange ist nicht zulässig, 
es können sonst Risse in der Traverse entste-
hen und die Kupp lung kann abreißen.

�   Das Höhenspiel der Kupplung darf max. 1 mm 
betragen.

 Vollautomatische Maulkupplungen
können durch Fernbedienung pneumatisch oder mechanisch geöff net werden. Ihre Stellung wird dem 
Fahrer mit Kontrollleuchten angezeigt. Pneumatisch oder mechanisch betätigte Fern be dienungen werden 
überwiegend bei kurzgekuppelten Zügen verwendet.

Abb. 11.2.1/7:  Vollautomatische Kupplung

Bitte merken!
�    Anhänger unbedingt vor Arbeiten an der 

An hän ge kupplung mit mechanischer Fest stell-
bremse und Unterlegkeil(en) sichern

�    Bei geöff neter Kupplung muss das Kupp lungs maul 
arretiert sein.

�    Bei Anhängern mit Kugelkopfkupplung muss die 
Kupplungsklaue richtig schließen und das Stützrad 
angehoben und gesichert werden.

Abb. 11.2.1/5:  Verschleißmessung mit Prüfl ehre

Abb. 11.2.1/6:  Höhen- und Längsspiel

 11.2          Einrichtungen zur Verbindung und Wartung der Anhängekupplung
 11.2.1   Anhängekupplungen

 Man unterscheidet     a) nicht selbsttätig wirkende
b) selbstständig wirkende Anhängekupplungen und
c) Rangierkupplungen.

Abb. 11.2.1/1:   
a)  Kupplung für Zentral achs anhän ger 

bis zu 3,5 t zGM

Abb. 11.2.1/2: 
 b)  Hakenkupplung - nur für Spezial-

fahrzeuge (erlaubt horizontal und 
vertikal hohe Schwenkwinkel)

Abb. 11.2.1/3:
 c)  Rangierkupplung - für normalen 

Anhängerbetrieb nicht zulässig

 Im Nutzfahrzeugsektor ver-
wendet man überwiegend 
automatisch wirkende Bolzen-
kupp lun gen mit 

�   38 mm oder 

�   48 mm 

Bolzendurchmesser.

 Funktionsweise und 
Handhabung
�   Anhänger zuerst unbedingt mit mechanischer Feststellbremse und Unterlegkeil(en) sichern. 

�   Mit dem Handhebel wird dann die Kupplung geöff net. Im geöff neten Zustand ist das Kupplungsmaul 
arretiert, um eine bessere Führung der Deichsel beim Ankuppeln zu gewährleisten. Der Kontrollstift steht 
dann deutlich vor. Beim Ankuppeln löst die Zugöse die vorgespannten Federn. Die Federn drücken den 
Bolzen durch die Zugöse in die untere Führung. 

�   Ist die Kupplung ordnungsgemäß verschlossen, darf der Kontrollstift nicht mehr vorstehen.

�   Das Kupplungsmaul ist im angekuppelten Zustand schwenkbar. Beschädigungen an der Kupplung oder an 
der Deichsel werden hierdurch bei engem Lenkeinschlag vermieden.

Bitte merken!
�     Anhänger unbedingt vor Arbeiten an der An hän ge kupplung mit mechanischer Fest stell bremse und 

Unterlegkeil(en) sichern

�     Bei geöff neter Kupplung muss das Kupp lungs maul arretiert sein.

�     Bei Anhängern mit Kugelkopfkupplung muss die Kupplungsklaue richtig schließen und das Stützrad angehoben 
und gesichert werden.

Abb. 11.2.1/4:  Automatisch wirkende Bolzenkupplung




